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BESTAETIGUNG DER ORTSSTIMMEVON STADT UND AMT ZUG BEZUEGLICH

DES GERICHTS VON SARMENSTORF MIT DAZUGEHOERIGEN
ERLAEUTERUNGEN DES STADT- UND AMTSRATES

Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug bestätigen , dass die Gesand¬
ten an der Jahrrechnung von 1645 in Baden gebeten worden seien,
das Gericht "zue Villmärgen . . . nacher Sarmistorff zue verlegen " .
Diesem Begehren sei stattgegeben worden , und dabei sei es seit¬
her auch geblieben . Auf der letztjährigen Jahrrechnung habe Sar-
menstorf einige diesbezügliche Informationen verlangt . Bei die¬
ser Gelegenheit habe Oberst Sebastian [Peregrin ] Zwyer von Evi-
bach , Landammann von Uri , Herr zu Hilfikon und Gerichtsherr von
Sarmenstorf , verschiedene Auskünfte , die auch vom Landvogt in
den Freien Aemtern , Hans Konrad Werdmüller , Rat der Stadt Zürich,
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letztes Jahr in einem Postskriptum und einem an Zug gesandten Be¬

richt bestätigt worden seien , erteilt . Heute nun sei Zwyer vor
ihnen erschienen und habe erklärt , dass die ersten anno 1645 aus¬

gegebenen Ortsstimmen (wobei jene Zugs vom 28 . Juni 1646 ausge¬

gebene Ortsstimme auch zuzuzählen sei ) sowie die später erfolgten

"Erleüterungs Stimmen " von den Orten bestätigt worden seien . Da¬
rin habe man auch festgehalten , dass Probleme dieser Art nicht

mehr vor die regierenden Orte gebracht werden müssten.

Deshalb möchte man die hiezu erlassene Ortsstimme bestätigen,

jedoch - da offenbar in manchen Beziehungen Unklarheiten herrsch¬
ten - dazu einige Erläuterungen abgeben.

- So sollten durch diese Verlegung die Urbare , Briefe , Instrumen¬

te , Freiheiten und Rechte der Herrschaft Hilfikon nicht ange¬
tastet werden . Da das Gericht von Sarmenstorf der Herrschaft

Hilfikon gehöre , so soll "daselbst allein ein Staab herrschen,

der Ammann den Staab im Gricht füehren " und der jeweilige Un¬

tervogt , damit auch der Landesobrigkeit nichts abgehe , den .. .
Gerichtstagen der Landvögte in den Freien Aemtern beiwohnen.

Die Besetzung des Gerichts von Sarmenstorf stehe dem jeweili¬

gen Gerichtsherrn zu , doch solle dieser dazu die tauglichsten
aus seinen "Schuoppissen " oder auch solche , die ausserhalb der

Märchen in der übrigen Landvogtei wohnten , berufen.

- Leuten , die ausserhalb der Märchen der Vogtei Sarmenstorf

wohnten , solle bei Streitigkeiten um Güter - ausgenommen bei

"Schuopiss " , Erblehen und Zinsgütern - die Appellation an den
Landvogt [ in den Freien Aemtern ] gestattet sein . Bei Streit¬
fällen , welche die obengenannten hievon ausgeschlossenen Gü¬

ter beträfen , solle hingegen an den Herrn von Hilfikon appel¬
liert werden.

Bei Streitigkeiten um Güter , die "weder "Schuopiss ", Erblehen noch

ehrschatz - oder erbzinspflichtig seien und ausserhalb der Vogt-
barkeit von Sarmenstorf lägen , habe man an den Landvogt zu

appellieren . Dasselbe gelte auch , wenn ein Bewohner von Sar¬

menstorf bei einem Auswärtigen Ansprüche zu stellen habe.
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Bei Forderungen Auswärtiger an Sarmenstorfer hingegen sei an
den Herrn von Hilfikon zu appellieren.

Was nun das Siegeln und Schreiben von Briefen betreffend

Gütern - seien es nun " Schuoppis " , Erblehen , ehrschatzige
oder erbzinsbare Grundstücke - , die aber teils inner - und

teils ausserhalb des Gerichtes von Sarmenstorf lägen , anbe¬

lange , sollen diese sowohl vom Landvogt als auch vom Gerichts¬
herrn besiegelt und vom Schreiber der Herrschaft Hilfikon

ausgefertigt werden . Dieser soll beim Eid verpflichtet sein,

über seine Tätigkeit genau Protokoll zu führen und dieses auf

Begehren dem jeweiligen Landvogt vorzuweisen . Damit sich aber
der Landschreiber der Freien Aemter nicht über Einkommenseinbus¬

sen zu beklagen habe , soll diesem bei Ausfertigungen von Gü¬

tern , welche nicht in der Vogtei und Gerichtsbarkeit von

Sarmenstorf lägen , noch " Schuoppiss " , ehrschatzig , Erblehen
und erbzinsbar seien , eine Schreibtaxe erlegt werden . In die¬
sen Fällen solle der Landschreiber die Dienste seiner Kanzlei

zur Verfügung stellen . Würden hingegen solche Briefe entgegen
den oben angeführten Bestimmungen nur vom Gerichtsherrn , nicht

aber vom Landvogt besiegelt , seien diese für ungültig zu er¬
klären . Wenn aber " Schuoppiss " , Erblehen , ehrschatzige und

erbzinsbare Güter , die gänzlich im Gerichtsbezirk von Sarmens¬
torf lägen , "verschriben , verhandlet , versatzt und verkaufft"

würden , solle die Besiegelung der entsprechenden Dokumente
einzig dem Gericht von Sarmenstorf zustehen.

Besitze eine Person " Schuopisguet " und müsse dieses vergantet
werden , so dürfe , auch wenn nicht alle Güter im Gericht von

Sarmenstorf lägen , die Ausfertigung der Handänderung vom Herrn
von Hilfikon vorgenommen werden . Bei " schuopissguet " , das
jedoch Leuten gehöre , welche nicht in der Gerichtsherrschaft

Sarmenstorf wohnten , stehe die Fertigung dem Landvogt zu.
Was weiter "die Bott undt Verpott " angehe , sei der Gerichts¬
herr von Sarmenstorf befugt , Bussen in der Höhe von 3 bis 9

Pfund auszufällen und bei deren Nichtbezahlung auf Pfänder zu
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greifen . "Wirds dan ein Landtvogt noch einss zue Erlauben undt
volgents Weiter , wass die Nohtwändigkheit erfordert , fürzenäm-
men haben soll . "

- Was aber den Fall , den Ein - und Abzug innerhalb der Grenzen
von Sarmenstorf betreffe , sollen , bis das Problem bereinigt
sei , keine Entscheide gefällt werden.

- Bezüglich der "Fergung " des Konkurses von Ulrich Koch sei zu
bemerken , dass dieser zwar auf einem "Schuopisguet " sesshaft,
das Verfahren jedoch bereits beim Landvogt [Hans Konrad Werd-
müller ] und Landschreiber [Beat Jakob I . Zurlauben ] anhängig
sei . Deshalb solle der Landvogt in diesem Fall - jedoch in
Anwesenheit des Gerichtsherrn von Sarmenstorf - das Konkurs¬
verfahren zu Ende führen.

- Und da Oberst Zwyer durch Briefe und Siegel , Instrumente,
Urbarien etc . , wie dies in den Ortsstimmen von Punkt zu Punkt
erläutert werde , genügend beweisen könne , dass ihm als Herr
von Hilfikon und Gerichtsherr von Sarmenstorf das Recht zu¬

stehe , von den Niedergerichtsleuten die gebührende Huldigung
entgegenzunehmen , lasse man es bei der einmal ausgegebenen
Ortsstimme bewenden.

"0 Gott,  Wi/e we/AA Ich daAA WtdeAAp.Lt , daAA ntt aJULc Punct &n eAwyAAtîck ."

- Im letztjährigen Jahrrechnungsabschied von Baden sei zudem
festgehalten worden , die Amtsleute hätten darüber zu wachen,
dass das 1645 nach Sarmenstorf verlegte Gericht ohne Nachteil
für die daselbst dem Herrn von Hilfikon zugehörigen Rechte
und ohne Beschwernisse für die Untertanen dort verbleibe . Wie

man aus diesen Erläuterungen und einem zu diesem Zwecke vom
Landvogt eingeholten Bericht ersehe , glaube man keinen Grund
zu sehen , von der bisherigen Haltung abzuweichen.

- Was aber die Hoch - und Fronwälder , die Allmenden und das
Gemeinwerk angehe , solle mit diesen wie bei "Schuopiss " und
andern Hilfikon zugehörigen Gütern verfahren werden.

- Bei allen Fällen , die weder in der Ortsstimme noch in diesen
Erläuterungen erwähnt werden , solle man sich nach den Satzun-



gen anderer Gerichtsherrschaften in den Freien Aemtern -
insbesondere solcher der Abtei Muri - richten.

- Bezüglich des Gerichts , der Rechte und Gerechtigkeiten zu

Hilfikon , auch der dazugehörigen Meiergüter und deren Be¬

wohner , sei festzuhalten , dass für "Kleine Fräffel " , wie

Fauststreiche und dergleichen , der Herr von Hilfikon zustän¬

dig sei.

- Diese Bestätigung und dazugehörige Erläuterung· solle jedoch

den Freiheiten und Rechten der Landvogtei der Freien Aemter

keinen Abbruch tun , noch diese in irgend etwas präjudizieren.

- Besiegelt wurde das Dokument mit dem Sekretssiegel von Stadt

und Amt Zug.

1) In Wirklichkeit wurde nur das Gericht von Sarmenstorf von jenem des Amtes
Villmergen dbgetrennt 3 wobei letzteres weiter bestehen blieb.

Kopie - Glosse von Beat II . Zurlauben
AH 21 , 406- 411 - Blatt 410V und 411r  leer
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